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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

der AXIAL Landtechnik GmbH 

FN 653918w 

Industriestraße 3, 2460 Bruck an der Leitha 

 

Fassung vom 16.10.2025 

 

 

1. Geltungsbereich 

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen ("AGB") gelten zwischen AXIAL 

Landtechnik GmbH ("Unternehmen") 

und natürlichen und juristischen Perso-

nen ("Kunde") für die gesamte Ge-

schäftsbeziehung, gegenüber unterneh-

merischen Kunden auch für zukünftige 

Geschäftsbeziehungen auch ohne noch-

malige ausdrückliche Vereinbarung, ins-

besondere für: 

(a) den Verkauf von neuen und ge-

brauchten landwirtschaftlichen Ma-

schinen sowie von Ersatzteilen zu 

landwirtschaftlichen Maschinen 

("Kaufgegenstand"); 

(b) die Serviceleistungen an vom Kun-

den zur Verfügung gestellten land-

wirtschaftlichen Maschinen ("Ser-

viceleistungen"); 

(c) die Vermietung von landwirtschaft-

lichen Maschinen an Kunden 

("Mietgegenstand"); und 

(d) die Erbringung von Arbeitsleistun-

gen ("Arbeitsleistungen") 

und ersetzen frühere, anderslautende 

AGB. 

1.2. Das Unternehmen kontrahiert aus-

schließlich unter Zugrundelegung seiner 

AGB. Es gilt jeweils die bei Vertragsab-

schluss aktuelle Fassung der AGB, ab-

rufbar und druckfähig als PDF hinterlegt 

unter www.axial-landtechnik.at. 

1.3. Sämtliche Vereinbarungen, Geschäfts-

bedingungen des Kunden sowie etwaige 

nachträgliche Änderungen, Ergänzun-

gen oder Nebenabreden zu diesen AGB 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform, sofern der Kunde nicht Ver-

braucher im Sinne des Konsumenten-

schutzgesetzes ("KSchG") ist. Ge-

schäftsbedingungen des Kunden wer-

den auch dann nicht anerkannt, wenn 

das Unternehmen ihnen nach Eingang 

nicht ausdrücklich widersprochen hat. 

2. Angebot, Vertragsabschluss 

2.1. Angebote sind unverbindlich. 

2.2. In Katalogen, Preislisten, Prospekten, 

Anzeigen auf Messeständen, Rund-

schreiben, Werbeaussendungen, auf ei-

ner Website oder anderen Medien (In-

formationsmaterial) angeführte Infor-

mationen über Produkte und Leistungen 

des Unternehmens, die nicht dem Un-

ternehmen zuzurechnen sind, hat der 

Kunde offenzulegen, sofern er diese sei-

ner Entscheidung zur Beauftragung zu-

grunde legt. Diesfalls kann das Unter-

nehmen zu deren Richtigkeit Stellung 

nehmen. Verletzt der Kunde diese Ob-

liegenheit, sind derartige Angaben un-

verbindlich, soweit diese nicht aus-

drücklich, unternehmerischen Kunden 

gegenüber schriftlich, zum Vertragsin-

halt erklärt wurden. 

2.3. Das Unternehmen bietet seine ge-

brauchten landwirtschaftlichen Maschi-

nen auf der Website www.axial-land-

technik.at an. Die auf der Website an-

gegebenen Preise können vom aktuel-

len Angebotspreis der Maschine abwei-

chen (zB aufgrund von zwischenzeitlich 

durchgeführten Reparaturen). Das Un-

ternehmen behält sich das Recht vor, 

den auf der Website angegebenen La-

gerort gebrauchter landwirtschaftlicher 

Maschinen zu ändern. Der Kunde ist 

verpflichtet, sich vor Besichtigung über 

den aktuellen Preis sowie den Lagerort 

zu informieren. Das Unternehmen er-

stattet keine Kosten, die im Zusammen-

hang mit der Besichtigung entstehen. 

Der Kunde ist berechtigt, vor dem Kauf 

einer gebrauchten landwirtschaftlichen 

Maschine die Maschine persönlich zu be-

sichtigen, in Betrieb zu nehmen, zu 
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testen und zu überprüfen. Eine unter-

lassene Besichtigung und Überprüfung 

der gebrauchten landwirtschaftlichen 

Maschine führt bei unternehmerischen 

Kunden zu einem Gewährleistungsaus-

schluss. 

2.4. Kostenvoranschläge sind unverbindlich 

und entgeltlich. Verbraucher werden 

vor Erstellung des Kostenvoranschlags 

auf die Kostenpflicht hingewiesen. Er-

folgt eine Beauftragung mit sämtlichen 

im Kostenvoranschlag umfassten Leis-

tungen, wird der gegenständlichen 

Rechnung das Entgelt für den Kosten-

voranschlag gutgeschrieben. 

3. Preise und Zahlungsbedingungen 

3.1. Die Preise für den Kauf von landwirt-

schaftlichen Maschinen und Ersatzteilen 

sind, wenn nicht anders vereinbart, 

Endpreise inkl. der gesetzlichen Um-

satzsteuer ("USt"). Zusätzlich anfal-

lende Kosten wie Zölle, Frachtkosten 

und ähnliche Kosten werden separat 

ausgewiesen, sind im Endpreis jedoch 

inbegriffen. 

3.2. Bei unternehmerischen Kunden verste-

hen sich die angegebenen Preise für den 

Kauf von landwirtschaftlichen Maschi-

nen und Ersatzteilen als Nettopreise 

exkl. der gesetzlichen USt. Zusätzlich 

anfallende Kosten wie Zölle, Frachtkos-

ten und ähnliche Kosten gehen zu Las-

ten des Kunden. 

3.3. Sollte durch eine nachträgliche oder 

dem Unternehmen nachträglich be-

kannt gewordene Preiserhöhung des 

Herstellers bis zur Auslieferung des 

Kaufgegenstandes eine Erhöhung des 

Kaufpreises eintreten, so verpflichtet 

sich der Kunde, diese Erhöhung in je-

nem Ausmaß zu übernehmen, soweit 

gesetzlich zulässig.  

3.4. Der Kauf einer neuen landwirtschaftli-

chen Maschine kann mit Einwilligung 

des Unternehmens unter Entgegen-

nahme und Anrechnung einer ge-

brauchten landwirtschaftlichen 

Maschine erfolgen. Der Eintauschpreis 

der gebrauchten landwirtschaftlichen 

Maschine dient bis zum Abschluss des 

Kaufvertrags über die neue Maschine, 

sofern er nicht als Anzahlung für die 

neue Maschine berücksichtigt wurde, 

als Sicherheit. 

3.5. Das Entgelt für Serviceleistungen wird 

einzelvertraglich festgelegt. Serviceleis-

tungen werden mangels anderweitiger 

Vereinbarung nach dem tatsächlichen 

Anfall in Rechnung gestellt. Arbeiten au-

ßerhalb der regulären Arbeitszeit (werk-

tags von 8:00 bis 16:00 Uhr) werden als 

Überstunden gemäß Einzelvertrag ver-

gütet und im Arbeitsblatt (vgl Pkt. 13.) 

vermerkt. 

3.6. Der Mietzins für den Mietgegenstand 

wird im Mietvertrag festgelegt. Das Un-

ternehmen ist berechtigt vom Kunden 

während der Mietdauer eine Mietvo-

rauszahlung zu verlangen. Kosten für 

Treibstoff und Öl sind vom Kunden 

selbst zu tragen. 

3.7. Das Entgelt für Arbeitsleistungen wird 

im Dienstleistungsvertrag festgelegt. 

Bei Abschluss einer "Full-Service"-Ver-

einbarung umfasst das Entgelt auch die 

Gebühren und Kosten für die Wartung 

und Ersatzteile der Maschine. Tritt der 

Kunde vom Dienstleistungsvertrag zu-

rück, gebührt dem Unternehmen gleich-

wohl das vereinbarte Entgelt. Gegen-

über unternehmerischen Kunden findet 

keine Anrechnung von Ersparnissen 

oder Einnahmen aus anderweitigem Er-

werb statt. 

3.8. Rechnungen sind bei Rechnungseingang 

zu bezahlen. Das Unternehmen ist aus-

drücklich berechtigt Teilabrechnungen 

vorzunehmen, wenn die Leistungen in 

Teilen erbracht wurden. Alle Zahlungen 

sind spesenfrei und ohne Abzug zu leis-

ten. 
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4. Annahmeverzug, Terminverlust, 

Rücktritt und Gefahrenübergang 

4.1. Bei Überschreiten eines Zahlungster-

mins und/oder bei Annahmeverzug von 

mehr als 15 Tagen und erfolgloser Mah-

nung des Unternehmens ist das Unter-

nehmen berechtigt, Verzugszinsen in 

Höhe von 8 Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz zu berechnen; gegenüber 

unternehmerischen Kunden kann das 

Unternehmen 9,2 Prozentpunkte über 

dem Basiszinssatz berechnen. Im Fall 

der Erbringung von Serviceleistungen 

ist das Unternehmen darüber hinaus 

nicht verpflichtet, weitere Leistungen zu 

erbringen. 

4.2. Bei verschuldetem Zahlungsverzug und 

soweit dies im angemessenen Verhält-

nis zur betriebenen Forderung steht, ist 

der Kunde zum Ersatz der tatsächlich 

entstandenen, angemessenen Kosten 

für zur Einbringlichmachung notwen-

dige und zweckentsprechende Mahnun-

gen verpflichtet. Gegenüber unterneh-

merischen Kunden werden bei Zah-

lungsverzug unabhängig vom Verschul-

den sämtliche zur zweckentsprechen-

den Rechtsverfolgung notwendigen und 

angemessenen vorprozessualen Kos-

ten, wie insbesondere Mahnspesen, In-

kassospesen und Rechtsanwaltskosten 

verrechnet. 

4.3. Bei Annahmeverzug und Bestehen des 

Kunden auf Vertragserfüllung ist das 

Unternehmen berechtigt, den Kaufge-

genstand einzulagern und vom Kunden 

Ersatz für die Kosten der Lagerung zu 

verlangen. 

4.4. Davon unberührt bleibt das Recht des 

Unternehmens, das Entgelt für er-

brachte Leistungen fällig zu stellen und 

nach Setzung einer angemessenen 

Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. 

4.5. Im Falle eines berechtigten Rücktritts 

vom Vertrag darf das Unternehmen ei-

nen pauschalierten Schadenersatz in 

Höhe von 50% des Auftragswerts zu-

züglich USt ohne Nachweis des 

tatsächlichen Schadens vom Kunden 

verlangen. Die Verpflichtung zur Zah-

lung eines Schadenersatzes durch einen 

unternehmerischen Kunden ist vom 

Verschulden unabhängig. Im Fall einer 

bereits geleisteten Anzahlung darf das 

Unternehmen einen pauschalierten 

Schadenersatz in Höhe von 10% des 

Anzahlungsbetrags einbehalten. 

4.6. Die Geltendmachung eines höheren 

Schadens ist zulässig. Gegenüber Ver-

brauchern besteht dieses Recht nur, 

wenn es im Einzelfall ausgehandelt 

wird.  

4.7. Die Gefahr des zufälligen Untergangs 

und der zufälligen Verschlechterung 

geht mit Übergabe am vertraglich ver-

einbarten Erfüllungsort auf den Kunden 

über. Ist der Kunde Verbraucher, geht 

die Gefahr des zufälligen Untergangs 

und der zufälligen Verschlechterung 

erst mit tatsächlicher Übergabe an den 

Kunden oder eine von ihm benannte 

Person über. Wird der Kaufgegenstand 

vom Kunden nicht zum vereinbarten 

Termin abgeholt, geht die Gefahr des 

zufälligen Untergangs auf den Kunden 

über. 

4.8. Ein Versand des Kaufgegenstands er-

folgt, wenn nicht anders vereinbart, un-

frei ab dem Sitz des Unternehmens und 

gegenüber unternehmerischen Kunden 

auf Gefahr des Kunden. Die für den 

Transport erforderliche Verpackung 

wird dem Kunden zum Selbstkosten-

preis berechnet. 

4.9. Der Rücktritt vom Kauf eines vom un-

ternehmerischen Kunden falsch bestell-

ten Ersatzteils ist nur gegen Zahlung 

von 40 % des Bruttokaufpreises des Er-

satzteils möglich. Das Unternehmen ist 

berechtigt, die Rücknahme eines Er-

satzteils zu verweigern, wenn es sich 

um ein individuell bestelltes Ersatzteil 

handelt, das das Unternehmen nicht in 

seinem Angebot vorrätig hat bzw. wenn 

das Unternehmen die Rücklagerung 

nicht übernimmt. 
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5. Leistungstermine und Leistungsver-

zug des Unternehmens 

5.1. Fristen und Termine verlängern sich im 

Fall von höherer Gewalt, Streik, nicht 

vorhersehbaren und vom Unternehmen 

nicht verschuldeten Verzögerungen der 

Zulieferer oder sonstigen vergleichba-

ren Ereignissen, die nicht im Einflussbe-

reich des Unternehmens liegen um die 

Dauer dieser Umstände. Davon unbe-

rührt bleibt das Recht des Kunden auf 

Rücktritt vom Vertrag bei Verzögerun-

gen, die eine Bindung an den Vertrag 

unzumutbar machen. 

5.2. Bei Verzug mit der Vertragserfüllung 

durch das Unternehmen steht dem Kun-

den ein Recht auf Rücktritt vom Vertrag 

nach Setzung einer angemessenen, 15 

Tage jedenfalls nicht unterschreitenden 

Nachfrist zu. Die Setzung der Nachfrist 

hat schriftlich unter gleichzeitiger An-

drohung des Rücktritts zu erfolgen. 

5.3. Wird der Beginn der Leistungsausfüh-

rung durch dem Kunden zuzurechnende 

Umstände verzögert oder unterbrochen, 

werden Leistungsfristen des Unterneh-

mens entsprechend verlängert. 

6. Eigentumsvorbehalt 

6.1. Gelieferte oder sonst übergebene Ma-

schinen oder Ersatzzeile ("Kaufgegen-

stand") bleiben bis zur vollständigen 

Bezahlung im Eigentum des Unterneh-

mens. 

6.2. Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche 

Handlungen zu setzen, die notwendig 

sind, um den Eigentumsvorbehalt zu-

gunsten des Unternehmens zu sichern 

und gegen Dritte durchzusetzen. 

6.3. Sämtliche Gefahren, von denen der 

Kaufgegenstand betroffen ist, trägt der 

Kunde, insbesondere haftet er für den 

durch Zufall entstandenen Schaden. 

6.4. Bei Kauf auf Ratenzahlung oder bei Kauf 

unter Einbeziehung eines Kredits oder 

Leasings ist der Kunde verpflichtet, für 

den Kaufgegenstand zum vollen Wert 

der Sache eine Sachversicherung bzw. 

eine Versicherung gegen Bruchschäden 

bis zum Ende der Laufzeit abzuschlie-

ßen. Die Kosten für die Versicherung 

und die Abwicklung des Schadensfalls 

gehen zu Lasten des Kunden. 

6.5. Eine Weiterveräußerung des Kaufge-

genstands ist nur zulässig, wenn dem 

Unternehmen diese rechtzeitig vorher 

unter Angabe des Namens und der An-

schrift des Käufers bekannt gegeben 

wurde und das Unternehmen der Veräu-

ßerung schriftlich zustimmt. 

7. Inbetriebnahme und Schulung 

7.1. Das Unternehmen leistet dem Kunden 

oder der von ihm benannten Person auf 

Anfrage des Kunden nach der Übergabe 

des Kaufgegenstands einmalig und 

ohne gesonderte Vergütung Hilfe bei 

der Bedienung des Kaufgegenstands 

gemäß der Bedienungsanleitung. Der 

Kunde ist verpflichtet, seinen Bedarf 

mindestens drei Werktage vor dem ge-

wünschten Termin schriftlich oder tele-

fonisch dem zentralen Kundendienst 

des Unternehmens mitzuteilen 

office@axial-landtechnik.at, 

02162/83299). 

7.2. Die freiwillige Einschuldung im Sinne 

des Punkt 7.1. ersetzt nicht den vom 

Unternehmen angebotenen Kurs zur 

Vermittlung theoretischer und prakti-

scher Inhalte für folgende Maschinen 

("Bedienerkurs"): landwirtschaftliche 

Zugmaschinen, Teleskoplader, Ernte-

maschinen, Bagger, Lademaschinen 

(Knickgelenk-Frontlader, Quaderballen-

pressen, selbstfahrende Sprühgeräte, 

Futterverteilwagen, Präzisionssäma-

schine, Lagertechnikmaschine). Der 

Kunde nimmt zur Kenntnis, dass das 

Unternehmen keinerlei Haftung für 

Schäden übernimmt, die durch spätere 

Bedienungsfehler oder unsachgemäßen 

Gebrauch des Kaufgegenstands entste-

hen. 

7.3. Im Fall der Vermietung einer landwirt-

schaftlichen Maschine, verpflichtet sich 

das Unternehmen, dem Kunden noch 
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vor Inbetriebnahme eine Schulung zur 

Bedienung und Wartung des Mietgegen-

stands anzubieten. 

7.4. Eine Weitervermietung des Mietgegen-

stands durch den Kunden ist unzulässig. 

Im Rahmen des Mietverhältnisses darf 

die vermietete Maschine ausschließlich 

von einer Person bedient werden, die 

über eine Qualifikation, einen Führer-

schein und die für die Bedienung des je-

weiligen Mietgegenstands erforderli-

chen Fachkenntnisse verfügt und für die 

der Kunde die Verantwortung über-

nimmt. 

8. Gewährleistung 

8.1. Gegenüber unternehmerischen Kunden 

beträgt die Gewährleistungsfrist für 

neue Maschinen, Ersatzteile und Ser-

vice- sowie Reparaturleistungen ein 

Jahr; bei gebrauchten Maschinen ver-

zichtet der Kunde ausdrücklich auf die 

Geltendmachung von Gewährleistungs-

ansprüchen. 

8.2. Gegenüber Verbrauchern beträgt die 

Gewährleistungsfrist für neue Maschi-

nen, Ersatzteile und Service- sowie Re-

paraturleistungen zwei Jahre; bei ge-

brauchten Maschinen beträgt die Ge-

währleistungsfrist ein Jahr. 

8.3. Der unternehmerische Kunde hat stets 

zu beweisen, dass der Mangel zum 

Übergabezeitpunkt bereits vorhanden 

war. 

8.4. Bei einem Defekt an der Maschine wäh-

rend der Gewährleistungszeit wird ge-

genüber unternehmerischen Kunden ein 

Bedienungsfehler als nachgewiesen er-

achtet, wenn der Bediener der Maschine 

nicht an dem vom Unternehmen im Vo-

raus angekündigten Bedienerkurs im 

Sinne des Punktes 7.2. für den jeweili-

gen Maschinentyp teilgenommen hat. 

8.5. Das Unternehmen schließt seine Ge-

währleistung für alle nicht werkseitigen 

Umbauten am Motor, Getriebe, Abgas-

behandlungssystem und der elektroni-

schen Steuerung der Maschinen aus 

(bei Gebrauchtmaschinen auch bereits 

vor dem Kauf erfolgte Umbauten). Ein-

heiten, die direkt oder indirekt von dem 

Umbau betroffen sind, sind ebenfalls 

von der Gewährleistung ausgeschlos-

sen. Beim Kauf von Gebrauchtmaschi-

nen überprüft das Unternehmen nicht 

den Werkszustand der oben genannten 

Systeme, sondern nur die betriebsmä-

ßige Funktion der Maschinen, weshalb 

auch keine Gewährleistung für den 

Werkszustand dieser Teilsysteme über-

nommen wird. 

9. Herstellergarantie 

Soweit ein Hersteller eine freiwillige Zu-

sage abgegeben hat, dass der Kaufgegen-

stand für eine bestimmte Zeit ordnungs-

gemäß funktioniert ("Herstellergaran-

tie"), gelten die diesbezüglichen Garan-

tien des Herstellers. Die Bedingungen und 

Beschränkungen der jeweiligen Hersteller-

garantien sind den jeweiligen Garantiebe-

stimmungen zu entnehmen. 

10. Haftung 

10.1. Das Unternehmen informiert den Kun-

den über die technischen Daten des 

Kaufgegenstands und legt die entspre-

chenden Angaben des Herstellers vor. 

Der Kunde wählt die jeweilige Maschine 

unter Berücksichtigung dieser Daten 

und seiner eigenen wirtschaftlichen Ver-

hältnisse selbst aus, sodass das Unter-

nehmen keine Haftung für eine etwaige 

Kompatibilität des Kaufgegenstands mit 

anderen Geräten übernimmt. Die Beur-

teilung der Tauglichkeit des Kaufgegen-

stands für den beabsichtigten Zweck ist 

daher alleinige Verantwortung des Kun-

den. 

10.2. Das Unternehmen haftet bei Vermö-

gensschäden nur in Fällen von Vorsatz 

oder grober Fahrlässigkeit. Gegenüber 

unternehmerischen Kunden ist die Haf-

tung mit dem Haftungshöchstbetrag ei-

ner allenfalls durch das Unternehmen 

abgeschlossenen Haftpflichtversiche-

rung beschränkt. 
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10.3. Diese Beschränkungen gelten gegen-

über unternehmerischen Kunden auch 

hinsichtlich des Schadens an einer Sa-

che, die das Unternehmen vom Kunden 

zur Bearbeitung übernommen hat. Ge-

genüber Verbrauchern gilt dies nur 

dann, wenn dies einzelvertraglich aus-

gehandelt wurde. 

10.4. Die Haftung des Unternehmens für mit-

telbare Schäden, Folgeschäden, ent-

gangenen Gewinn sowie Schäden Drit-

ter ist ausgeschlossen. Dieser Haftungs-

ausschluss gilt nicht bei vorsätzlicher 

oder krass grob fahrlässiger Schadens-

verursachung sowie bei Personenschä-

den. 

10.5. Von Schäden, die während der Miet-

dauer auftreten, muss der Kunde das 

Unternehmen unverzüglich verständi-

gen. Der Kunde darf keine eigenmächti-

gen Eingriffe vornehmen oder Eingriffe 

von dritter Seite vornehmen lassen. Bei 

Zuwiderhandlung trägt der Kunde alle 

daraus entstehenden Kosten für die Re-

paratur oder die Stellung eines Ersatz-

gerätes. 

10.6. Für die Mietdauer haftet der Kunde für 

alle Schäden, die durch sein Verschul-

den am Mietgegenstand entstehen so-

wie für den von ihm verschuldeten Un-

tergang oder Verlust des Mietgegen-

stands. Ausgenommen sind Schäden an 

Verschleißteilen, die im Rahmen des 

ordnungsgemäßen Gebrauchs entste-

hen. 

10.7. Der Mietgegenstand ist, soweit nichts 

anderes vereinbart ist, vom Unterneh-

men versichert. Ist in der Versicherung 

ein Selbstbehalt enthalten, muss dieser 

im Schadenfall vom Kunden getragen 

und versteuert werden, soweit er den 

Schaden grob fahrlässig oder schuldhaft 

verursacht hat. 

10.8. Das Unternehmen haftet nicht für Schä-

den, die dem Kunden durch Ausfall des 

Mietgegenstands (zB Schlechtwetter) 

entstehen. Das Unternehmen haftet 

auch nicht für Personen- oder 

Sachschäden, die der Kunde durch un-

sachgemäßen oder vertragswidrigen 

Gebrauch durch Bedienungsfehler oder 

durch Überbeanspruchung des Mietge-

genstands verursacht. 

10.9. Führt das Unternehmen Arbeiten im 

Auftrag des Kunden durch, werden die 

Arbeiten gemäß den Anweisungen des 

Kunden durchgeführt. Sofern die Anwei-

sungen jedoch unzweckmäßig oder un-

sachgemäß sind und der Kunde trotz 

Hinweises seitens des Unternehmens 

auf die Durchführung der Arbeiten be-

steht, gehen die daraus resultierenden 

Schäden zu Lasten des Kunden bzw. ist 

das Unternehmen berechtigt, die 

Durchführung der Arbeiten zu verwei-

gern. 

11. Vorzeitige Vertragsauflösung durch 

das Unternehmen 

Das Unternehmen ist berechtigt, das Ver-

tragsverhältnis mit dem Kunden vorzeitig 

zu beenden, wenn 

(a) der Kunde seine Zahlungsverpflich-

tungen nicht fristgerecht erfüllt (vgl. 

Pkt. 4.1.); 

(b) der Kunde bei Vertragsabschluss un-

richtige oder unvollständige Angaben 

gemacht hat; 

(c) der Kunde ohne Einwilligung des Un-

ternehmens den Mietgegenstand nicht 

vertragsgemäß verwendet oder an ei-

nen anderen als im Vertrag angegebe-

nen Ort verbringt oder einem Dritten 

überlässt; 

(d) der Kunde seinen Verpflichtungen iSd 

Pkt. 12.3. nicht nachkommt, wodurch 

eine Gefährdung des Mietgegenstands 

droht und der Kunde einer Aufforde-

rung des Unternehmens zur Abhilfe 

binnen angemessener Frist nicht 

nachkommt. 
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12. Besondere Bestimmungen im Rahmen 

der Vermietung von landwirtschaftli-

chen Maschinen 

12.1. Übergabe bei der Vermietung von 

landwirtschaftlichen Maschinen 

12.1.1. Die Mietdauer beginnt mit dem Zeit-

punkt der Abholung des Mietgegen-

stands durch den Kunden und endet mit 

dem Zeitpunkt der Rückgabe. Wird der 

Mietgegenstand dem Kunden als Ersatz 

für eine zu reparierende Maschine zur 

Verfügung gestellt, so endet die Mietzeit 

mit Übergabe der reparierten Maschine 

an den Kunden und gleichzeitiger Rück-

gabe des Mietgegenstands. 

12.1.2. Der Kunde ist berechtigt, den Mietge-

genstand vor Mietbeginn zu besichtigen. 

Über die Übergabe und Übernahme des 

Mietgegenstands ist ein Protokoll 

("Übergabe- und Übernahmeproto-

koll") zu erstellen. Das Übergabe- und 

Übernahmeprotokoll enthält den techni-

schen Zustand des Mietgegenstands so-

wie den Umfang des Zubehörs und die 

erforderlichen Unterlagen. Erkennbare 

Mängel werden im Übergabe- und Über-

nahmeprotokoll festgehalten. Verbor-

gene Mängel, Beschädigungen oder 

Funktionsstörungen sind unverzüglich 

nach Feststellung dem Unternehmen 

schriftlich anzuzeigen. 

12.2. Rückstellung von vermieteten land-

wirtschaftlichen Maschinen 

12.2.1. Die Rückstellung des Mietgegenstands 

erfolgt am letzten Tag der Mietdauer. Für 

jeden weiteren angefangenen Tag wird 

eine Verzugsgebühr in Höhe der zweifa-

chen Tagesmiete berechnet. 

12.2.2. Der Mietgegenstand ist in einem ein-

wandfreien, betriebsbereiten und gerei-

nigten Zustand zurückzustellen. Bei 

Rückstellung in ungereinigtem Zustand 

erfolgt eine Weiterverrechnung der Rei-

nigungskosten an den Kunden. Fehlen 

bei Rückstellung des Mietgegenstands 

Zubehörteile oder Unterlagen oder wird 

der Mietgegenstand nicht im 

vereinbarten Zustand zurückgestellt, hat 

der Kunde den dadurch entstandenen 

Schaden zu ersetzen. 

12.2.3. Wird das Gerät in einem nicht ver-

tragsmäßigen Zustand zurückgegeben, 

so ist der Vermieter berechtigt, das Ge-

rät auf Kosten des Mieters instand zu 

setzen, sofern der Schaden auf unsach-

gemäße Benutzung, grobe Fahrlässigkeit 

oder Vorsatz zurückzuführen ist. 

12.2.4. Der Mietgegenstand wird vollbetankt 

zur Verfügung gestellt und ist vollbe-

tankt zurückzustellen. Die Auffüllung 

von Fehlmengen wird dem Kunden wei-

terverrechnet. 

12.2.5. Hat der Kunde eine Kaution geleistet, 

ist das Unternehmen nach dem Ende der 

Mietdauer berechtigt, mit den aus dem 

Mitverhältnis zustehenden Ansprüchen 

aufzurechnen. 

12.3. Verpflichtungen des Kunden 

12.3.1. Der Kunde hat während der Mietdauer 

für die Pflege und Wartung des Mietge-

genstands zu sorgen und den Mietge-

genstand während der Mietdauer so gut 

wie möglich gegen Witterungseinflüsse, 

Diebstahl etc. zu schützen. Betriebs-

stoffe sind nur wie in der Betriebsanlei-

tung des Mietgegenstands oder wie vom 

Unternehmen ausdrücklich vorgeschrie-

ben zu verwenden. 

12.3.2. Wartungs- und Reparaturarbeiten sind 

ausschließlich durch das Unternehmen 

durchzuführen. 

13. Besondere Bestimmungen im Zusam-

menhang mit Serviceleistungen an 

vom Kunden zur Verfügung gestellten 

landwirtschaftlichen Maschinen 

13.1. Nach der Meldung eines Fehlers 

und/oder eines Servicebedarfs durch 

den Kunden führt das Unternehmen die 

Begutachtung des Fehlers und/oder 

Servicebedarfs sowie des entsprechen-

den Materialbedarfs zu einem mit dem 

Kunden vereinbarten Zeitpunkt und an 

einem vereinbarten Ort durch. Nach der 

Begutachtung erstellt das Unternehmen 
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ein Angebot über die benötigten Ersatz-

teile, die geplanten Arbeitsstunden und 

die Anfahrtskosten. 

13.2. Das Unternehmen führt Reparaturen 

und Wartungsarbeiten entweder am 

Einsatzort der Maschine, am Standort 

des Kunden oder am eigenen Standort 

durch. Der Kunde ist verpflichtet, die 

Maschine zum vereinbarten Reparatur- 

oder Wartungstermin gereinigt und ein-

satzbereit zur Verfügung zu stellen. Ist 

dies nicht der Fall, kann das Unterneh-

men eine zusätzliche Servicegebühr be-

rechnen. 

13.3. Nach der Reparatur erstellt das Unter-

nehmen ein Arbeitsblatt, das insbeson-

dere die folgenden Informationen ent-

hält: die Daten der Maschine, die Art der 

durchgeführten Arbeiten, die verwende-

ten Ersatzteile und Servicematerialien, 

die Arbeitszeit sowie die Anfahrtskos-

ten. Auf Grundlage dieses Arbeitsblatts 

wird eine Rechnung gemäß den einzel-

vertraglich vereinbarten Bedingungen 

erstellt und dem Kunden übermittelt. 

Der Kunde hat das Arbeitsblatt zu be-

stätigen und selbst oder durch eine von 

ihm schriftlich benannte Person elektro-

nisch entgegenzunehmen. Erfolgen in-

nerhalb von drei Werktagen keine An-

merkungen, gelten die Angaben als ak-

zeptiert. Das Arbeitsblatt dient als 

Grundlage für die Rechnungsstellung. 

Der Endbetrag des Arbeitsblatts kann 

vom Rechnungsbetrag abweichen. 

14. Datenschutz 

Zu sämtlichen datenschutzrechtlichen 

Informationen wird auf die Datenschut-

zerklärung, abrufbar unter www.axial-

landtechnik.at verwiesen. 

15. Allgemeines 

15.1. Sollten einzelne Teile dieser AGB ungül-

tig sein oder ungültig werden, so wird 

dadurch die Gültigkeit der übrigen Teile 

nicht berührt. Jede mangelhafte Be-

stimmung ist durch eine gültige, wirk-

same, durchführbare und durchsetzbare 

Bestimmung zu ersetzen, die den wirt-

schaftlichen und rechtlichen Auswirkun-

gen der mangelhaften Bestimmung am 

nächsten kommt. 

15.2. Änderungen des Namens, der Firma, 

Anschrift, Rechtsform oder andere rele-

vante Informationen hat der Kunde dem 

Unternehmen umgehend schriftlich be-

kannt zu geben. Schriftlichkeit bedeutet 

in diesem Fall auch per Telefax oder E-

Mail. 

15.3. Es gilt österreichisches Recht unter Aus-

schluss der Verweisungsnormen und 

des UN-Kaufrechts. 

15.4. Der Kunde darf seine Rechte aus dem 

Vertragsverhältnis nicht ohne ausdrück-

liche schriftliche Zustimmung des Un-

ternehmens auf Dritte übertragen. 

15.5. Erfüllungsort ist der Sitz des Unterneh-

mens (2460 Bruck an der Leitha). 

15.6. Die Parteien versuchen, Streitigkeiten 

aus dem Vertragsverhältnis in erster Li-

nie außergerichtlich und auf gütlichem 

Weg beizulegen. Gerichtsstand für alle 

sich aus dem Vertragsverhältnis oder 

künftigen Verträgen ergebenden Strei-

tigkeiten ist das am Sitz des Unterneh-

mens sachlich zuständige Gericht. Der 

Gerichtsstand für Verbraucher richtet 

sich nach § 14 KSchG. 


